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Informationen der Gemeindeeinrichtungen
Kulturelles:

Folgende zusätzliche Angebote können wir Ihnen und Ihren Besucherinnen und Besu-
chern anbieten:
Führungen: durch das Museum für Gruppen ab 10 Personen , Info unter 07622 6873-23
Museumspass: berechtigt zum Eintritt in über 300 Museen, Schlösser und Gärten. 
Bis 5 Kinder können umsonst mitgenommen werden.
Geschenkgutscheine: für Eintritte und Führungen ins Literaturmuseum

Öffnungszeiten: Februar bis Dezember:
Mittwoch, Samstag und Sonntag: 13.30 - 17.00 Uhr

Veranstaltungen

Einladung zum vierten Naturpark-Kulturforum am 17. März 2023 im
Literaturmuseum Hebelhaus in Hausen i. W.

Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserem vierten Kulturforum des Naturparks Südschwarzwald 
einladen zu dürfen. Die Veranstaltung mit dem Schwerpunkt 

„Bi uns cha me au Alemannisch schwätze“ 
findet statt am

Freitag, den 17. März 2023 um 18.30 Uhr 
im Literaturmuseum Hebelhaus, Bahnhofstr. 1, 79688 Hausen i. W.

Nach einer Begrüßung durch die erste Vorsitzende des Naturpark Südschwarzwald e. V. und Landrätin Marion 
Dammann sowie Bürgermeister Martin Bühler erwartet Sie eine Diskussionsrunde zum Thema Dialekt. Mit dabei sind:
	 • Bürgermeister Martin Bühler für das Hebelhaus und die Gemeinde
	 • Heidi Zöllner für die Muettersproch-Gsellschaft
	 • Mika Jehle, der jüngste alemannische Poetry-Slamer
	 • Ingrid Ruesch, Gewinnerin des ersten Alemannischen Poetry-Slam (2022)
	 • Moderation: Dr. Sabine Dietzig-Schicht, Naturpark Südschwarzwald e. V.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Hebelhauses.
Wir bitten um Rückmeldung per E-Mail bis zum 09. März 2023 an:
sabine.dietzig-schicht@naturpark-suedschwarzwald.de.
Wir freuen uns auf die Veranstaltung und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Dr. Sabine Dietzig-Schicht
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Amtliche Bekanntmachungen

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der
Gemeinde Hausen im Wiesental

Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS

vom 28.02.2023

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Februar 2017, in Verbindung mit § 34 Absatz 4
des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 02.03.2010, zuletzt  geändert  durch Artikel  1 des
Gesetzes  vom  17.  Dezember  2015,  hat  der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Hausen  im  Wiesental  am
28.02.2023  folgende  Satzung  über  den  Kostenersatz  für  die  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr
beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt  die Kostenersatzpflicht  für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Hausen im Wiesental (im Folgenden Feuerwehr genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 2
Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen
und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

2. zur  Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe  zu
leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes
Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die
Gesundheit  von  Menschen und  Tieren  oder  für  andere  wesentliche  Rechtsgüter  führt,  von  dem die
Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen
ist  und  bei  dem  der  Eintritt  der  Gefahr  oder  des  Schadens  nur  durch  außergewöhnliche
Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und
-erziehung sowie der Brandsicherheitswache.

§ 3
Kostenersatzpflicht

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas
anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt:

1. vom Verursacher,  wenn er  die  Gefahr  oder  den  Schaden vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig
herbeigeführt hat,

2. vom  Fahrzeughalter,  wenn  der  Einsatz  durch  den  Betrieb  von  Kraftfahrzeugen,
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,
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Amtliche Bekanntmachungen

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem Brand in
einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen,

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahrstoffen oder
wassergefährdenden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand,

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr vorsätzlich
oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat,

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage oder einer
anderen technischen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden
mit  automatischer  Übertragung  des  Alarms  an  eine  ständig  besetzte  Stelle  ausgelöst
wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst wurde, der über ein in
einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder
zur  automatischen  Übertragung  einer  Notfallmeldung  an  eine  ständig  besetzte  Stelle
eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes des Landes
Baden-Württemberg (PolG) entsprechend.

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des
PolG gelten entsprechend,

2. der  Eigentümer der  Sache,  deren Zustand  die  Leistung erforderlich  gemacht  hat,  oder
derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den
Betrieb  vom  Kraftfahrzeugen,  Anhängefahrzeugen,  Schienen-,  Luft-  oder
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im
öffentlichen Interesse liegt.

§ 4
Überlandhilfe

Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt  der "Öffentlich-rechtliche Vertrag zur Regelung des
Kostenersatzes der Überlandhilfe innerhalb des Landkreises Lörrach" in seiner zum Einsatzzeitpunkt
gültigen Fassung.

§ 5
Höhe des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach
Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich
aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügtem Verzeichnis.

Die Kosten erhöhen sich im Falle einer Umsatzsteuerpflicht um die gesetzlich geschuldete und
dann durch Rechnung gesondert auszuweisende Umsatzsteuer.

(2) Für  die  Erhebung  der  Kosten  für  Einsatzkräfte  werden  Durchschnittssätze
(Kostenverzeichnis Ziff. 1) festgelegt.

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten gemäß § 34
Absatz  8  FwG  die  pauschalen  Stundensätze  der  Verordnung  des  Innenministeriums
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Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der
jeweils  geltenden Fassung.  Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die  Kostenersätze
(Kostenverzeichnis  Ziff.  2)  aus  dem  in  der  Anlage  zu  dieser  Satzung  beigefügten
Verzeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt

1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) und endet
nach  Wiederherstellung  der  Einsatzbereitschaft  einschließlich  der  notwendigen
Aufräumungs- und Reinigungszeiten.

2. bei  Fahrzeugen  mit  der  Abfahrt  aus  dem  Feuerwehrgerätehaus  und  endet  nach  der
Wiederherstellung  der  Einsatzbereitschaft  einschließlich  Reinigungs-,  Prüfungs-,
Reparatur-  und  sonstiger  Zeiten,  die  sich  daraus  ergeben,  dass  Feuerwehrfahrzeuge
wieder einsatzfähig gemacht werden.

(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden werden
bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für

1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werkfeuerwehren
oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu gehören
insbesondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfasster
Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur oder den
Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen Kosten und Auslagen.

§ 6
Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht  mit  Beendigung der Inanspruchnahme der
Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fällig.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Hausen im Wiesental, den 28.02.2023

   Gez. Dienstsiegel
Martin Bühler 
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg  (GemO)  oder  aufgrund  der  GemO  erlassenen  Verfahrensvorschriften  beim
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit  der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist;  der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,  ist zu
bezeichnen.  Dies  gilt  nicht,  wenn  die  Vorschriften  über  die  Öffentlichkeit  der  Satzung,  die
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung

Kostenersatzverzeichnis

1. Personalkosten

a) Feuerwehrangehörige (Person/Stunde) 11,70 €

b) Brandsicherheitswache für örtliche Vereine (Person/Stunde), 15,00 €
c) Brandsicherheitswache (Person/Stunde) sonstige Veranstalter               25,00

€

2. Fahrzeuge

a ) genormte Fahrzeuge

Für  die  genormten  Fahrzeuge  gelten  die  Pauschalsätze  der  Verordnung  des
Innenministeriums  über  den  Kostenersatz  für  Einsätze  der  Feuerwehr  (VOKeFw)  vom
18.03.2016 (GBl. S. 253). Diese lauten wie folgt:

1. Mannschaftstransportwagen MTW   20,00 €
2. Löschfahrzeug LF 8/6 120,00 €
3. Gerätewagen Logistik GW –L2
54,00 €
4. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF
43,00 €

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten
in  ihrem  taktischen  Einsatzwert,  ihrer  zulässigen  Gesamtmasse  und  ihrer  technischen
Beladung vergleichbar sind.

3. Sonstiges

Verbrauchsmaterialien  und  sonstige  benötigte  Materialien  werden  zusätzlich  zu  den
entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden
die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen.

Amtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeindeeinrichtungen
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Gemeinde Hausen im Wiesental

Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Obere Rütte Süd“

AufstellungsbeschlussDer Gemeinderat hat am 05.07.2022 in öffentlicher Sitzung

beschlossen, für das Plangebiet „Obere Rütte Süd“ einen Bebauungsplan im beschleunigten
Verfahren gem. § 13b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB

aufzustellen.

      Die Abgrenzung des Plangebiets ist dem folgenden Lageplan zu entnehmen.

Die wesentlichen Ziele der Planung sind:

 Schaffung von Wohnraum durch 13 Wohneinheiten in einer Reihenhausbebauung 

 ein ortsbildverträgliches Einfügen des Baugebiets 

 Festsetzung von Grünordnungs- und Artenschutzmaßnahmen

Der Gemeinderat hat am 28.02.2023 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans und  der  
Örtlichen Bauvorschriften „Obere Rütte Süd“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 4  (2)  BauGB  
öffentlich auszulegen. Da die Rahmenbedingungen erfüllt sind, wird das Verfahren als beschleunigtes  

Amtliche Bekanntmachungen
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Verfahren gem. §13b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. §  2  (4)  BauGB  
durchgeführt. Die Abgrenzung des Plangebiets ist dem oben dargestellten Lageplan zu entnehmen.

Der Entwurf des Bebauungsplans „Obere Rütte Süd“ mit 

- Entwurf  des  Bebauungsplans  mit  Satzung,  Textlichen  Festsetzungen,  Örtlichen  
Bauvorschriften und Begründung, 

- Artenschutzrechtlicher  Prüfung  und  Abwägung  der  Umweltbelange  des  Büros  Kunz  
GaLaPlan, 

- Geotechnischem Bericht der Ingenieurgesellschaft ICP, 

- Schallprognose der Accon GmbH sowie 

- Hydrologischer Stellungnahme der Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH 

wird für die Dauer eines Monats von

Montag, den 13.03.2023 bis einschließlich Freitag, den 14.04.2023

auf  dem  Bürgermeisteramt  Hausen  im  Wiesental,  Bahnhofstr.9,  79688  Hausen  im  Wiesental,  
während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Während der o.g. Auslegungsfrist können Stellungnahmen im Rathaus Hausen im Wiesental mündlich 
zur Niederschrift vorgetragen oder schriftlich abgegeben werden. Schriftliche Stellungnahmen sind an 
die Gemeinde Hausen im Wiesental, Bahnhofstr. 9, 79688 Hausen im Wiesental bzw.  per  E-Mail  an  
gemeinde@hausen-im-wiesental.de zu senden.

Zuzüglich  zur  Offenlage  beim  Bürgermeisteramt  wird  der  Bebauungsplanentwurf  auf  der  
Homepage  der  Gemeinde  https://www.hausen-im-wiesental.de/  zur  Einsichtnahme  und  zum  
Herunterladen bereitgestellt.

Gemäß § 4b BauGB wurde die Stadtbau Lörrach mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt.  Aus  
datenschutzrechtlichen Gründen erfolgt der Hinweis, dass die Auswertung von Stellungnahmen  mit  
Unterstützung der Stadtbau Lörrach durchgeführt wird. Da das Ergebnis der  Behandlung  der  
Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers erforderlich.  Hilfreich  ist  ggfs.  
eine genaue Bezeichnung betroffener Grundstücke. Weitere Informationen  gem.  Art.  13  DSGVO  
finden Sie auf der Homepage der Stadtbau Lörrach www.stadtbau-loerrach.de/de/Datenschutz.

Für  eingehende  Stellungnahmen  weisen  wir  auf  die  Datenschutzbestimmungen  gemäß  
Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  hin.  Hiernach  werden  Ihre  Daten  ausschließlich  für  das  
betreffende Bebauungsplanverfahren genutzt.

Nicht  fristgerecht  abgegebene  Stellungnahmen  können  bei  der  Beschlussfassung  über  den  
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.

Gemeinde Hausen im Wiesental, den 01.03.2023

Martin Bühler, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen
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Gemeindeverwaltung:

Informationen der Gemeindeeinrichtungen

Kurzprotokoll über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats
_________________________________________________________

Sitzungsdatum: Dienstag, den 28.02.2023
Beginn: 19:30 Uhr
Ende 20:20 Uhr
Ort, Raum: Feuerwehrsaal

zu 1 Bekanntgaben

Bürgermeister Bühler lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:
- Kulturforum „Dialekt“ Naturpark-Hebelstiftung am 17.03.2023, 18:30 Uhr im Hebelhaus
- Jahreshauptversammlungen TV Hausen und TC Hausen am 17.03.2023 

Bürgermeister Bühler berichtet über die Entscheidungen zur Gestaltung der Ortsmitte, welche bei ei-
nem Vor-Ort-Termin getroffen wurden:
- die Firma Braun wird die Pflasterarbeiten vornehmen 
- die Pflasterfarbe wurde auf beige festgelegt
- die Verlegung erfolgt im „wilden Verband“
- die Pflasterung soll von der Kreuzung Schulstraße / Hebelstraße (diese wird inkludiert) 
bis zur Höhe der alten Friedhofsmauer an der Hebelstraße erfolgen
- der Schulhof soll asphaltiert und mit Pflaster eingerahmt werden
- die sonstigen Straßenflächen sollen nach dem Muster „Bergwerkstraße“ gemacht werden.  
Im März soll die Gestaltung öffentlich vorgestellt werden.      

zu 2 Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung

Es gibt keine Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung 

zu 3 Anfragen aus dem Zuhörerkreis

Es gibt keine Anfragen aus dem Zuhörerkreis.   

zu 4 Bebauungsplanverfahren Obere Rütte Süd, Billigung des Planentwurfes, Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Behörden, Beratung und Beschlussfassung

Der Gemeinderat hat am 22.12.2022/10.01.2023 die Entwurfsvorlage abgelehnt. Ausschlaggebend 
war, dass der vorgesehene Zufahrtsbereich zum geplanten Neubaugebiet den Feuerwehrbetrieb be-
einträchtigt und so auch von der Feuerwehraufsicht nicht mitgetragen wurde. 
Herr Färber, Stadtbau Lörrach, stellt die mit der Feuerwehraufsicht abgestimmte neue Entwurfspla-
nung vor.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat billigt den vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans „Obere Rütte Süd“ 
2. Der Gemeinderat beschließt weiterhin die Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB

sowie die formale Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB.

mehrheitlich beschlossen, Ja 9  Nein 1  

zu 5 Bauantrag; Errichtung einer Zimmerer-Werkhalle, Flst.Nr. 822/4 und 822/5, Burich-
weg 26

Der Bauherr beantragt, auf der bestehenden Bodenplatte des abgebrannten Ökonomiegebäudes im 
Anwesen Burichweg 26 eine Zimmerer-Werkhalle zu errichten.

Sitzung des Gemeinderats vom 28.02.2023 Seite 1 von 2
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Dem Bauantrag liegt der Bauvorbescheid vom 15.11.2022 zugrunde, in dem die Bauaufsichtsbehörde 
festgestellt hat, dass ein Wiederaufbau des abgebrannten Wirtschaftsgebäudes zur Nutzung als Holz-
baubetrieb bei Einhaltung der sonstigen-öffentlich rechtlichen Bauvorschriften bauplanungsrechtlich 
zulässig ist. 

Beschluss:
Dem Bauvorhaben wird zugestimmt.
einstimmig beschlossen,Befangen 1  

zu 6 Bürgermeisterwahl am 02.04.2023- Entscheidung über die Veranstaltung einer öf-
fentlichen Bewerbervorstellung

Sachverhalt:

Ende der Bewerbungsfrist ist am 06.03.2023 um 18 Uhr.
Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses über die Zulassung der Bewerber ist geplant am 
07.03.2023.
Gemäß § 47 Abs 2 GemO kann die Gemeinde den Bewerbern, deren Bewerbungen zugelassen wor-
den sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.

Beschluss:
Öffentliche Bewerbervorstellung am Montag den 13.03.2023 um 19:30 Uhr in der Turn- und 
Festhalle: 

- Moderation: Bürgermeister Bühler
- Vorstellungsreihenfolge: nach Bewerbungseingang 
- persönliche Vorstellung der Kandidaten:  max. 15min / Bewerber 

Kandidaten können im Versammlungsraum anwesend sein 
- Nutzung von Medien: keine 

(erlaubt ist die Auslage von Flyern an definierter Stelle im Eingangsbereich)
- Fragerunde der Bürger:

> maximal 3 Fragen je Bürger, die Fragen sind an alle Kandidaten zu richten 
> die Antworten der Kandidaten sind kurz zu fassen (max. ca. 1 min)
einstimmig beschlossen

zu 7 Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeinde Hausen im Wiesental (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – 
FwKS) vom 28.02.2023

Sachverhalt:
Die vorgenannte Satzung ist neu zu fassen da sich die Berechnungsgrundlagen zum 30.12.2015 ge-
ändert haben. Die neugefasste Satzung liegt dem Gemeinderat vor. Sie tritt am Tage nach Ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
Bürgermeister Bühler stellt den Inhalt der Satzung vor. Die Satzung wurde in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr erstellt.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hausen im Wiesental (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 
– FwKS) vom 28.02.2023.
einstimmig beschlossen

zu 8 Fragestunde für die Bürger

Es gibt keine Fragen aus dem Zuhörerbereich.    

gez. Johanna Asal
Protokollführung

Sitzung des Gemeinderats vom 28.02.2023 Seite 2 von 2
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Ende des amtlichen Teils

                                   Gemeinde Hausen im Wiesental 
Die Gemeinde Hausen im Wiesental (2.350 EW, www.hausen-im-wiesental.de) ergänzt ihre organisatorischen 
Verwaltungsstrukturen im Bereich Bauwesen.  
Für die Stelle der Leitung des Bauamtes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Bautechnische Fachkraft (m/w/d) 
Ihre Aufgabenschwerpunkte:  
 Leitung des Ortsbauamtes mit den Sachgebieten Tiefbau, Hochbau Wasserversorgung, Bauverwaltung 
 Koordination/Überwachung der kommunalen Hochbau-/Tiefbau- und Sanierungsmaßnahmen 
 Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Bauleitung, Projektbetreuung kommunaler, kleinerer Tiefbau- und 

Hochbaumaßnahmen 
 Bauherrenvertretung, Projektbetreuung der kommunalen baulichen Projekte, Ansprechpartner der 

beauftragten Planer, Architekten, Ingenieure, Baufirmen 
 Prüfung und ggf. Erstellung von Ingenieur- und Architektenverträgen 
 Durchführung von Submissionen und Angebotsprüfungen, Vorbereitung der Vergaben für den Gemeinderat  
 Leitung und Koordination der Arbeiten des Bauhofes und des Hausmeisters 
 Umsetzung der im Haushalt beschlossenen Beschaffungen (Maschinen, Gerätschaften, Inventar, 

Gebäudeunterhaltung soweit nicht projektiert auf andere Zuständigkeiten) 
 bautechnische Betreuung der Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze  
 bautechnische Betreuung der Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften 
 Mitwirkung bei der Entwicklung und Durchführung/Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungen 

(Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Sanierungen) 
 Betreuung der örtlichen Gewässer, Hochwasser-/Starkregenschutz 
 Betreuung der Daten der örtlichen Leitungsnetze der Ver-und Entsorgungsleitungen (Geographisches 

Informationssystem)  
 Kommunales Energiemanagement 

Ihr Profil: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Bauingenieur/in (Diplom, Master, Bachelor), geprüfter Bautechniker/in oder 
auch Meister/in mit mehrjähriger Berufs- und Leitungserfahrung 

 möglichst Kenntnisse im Vergaberecht und Vertragsrecht (VOB, VOF, HOAI) 
 Führerschein Klasse B 
 fundierte EDV-Kenntnisse 
 Organisations-, Gestaltungs- und Planungskompetenz 
 ausgeprägte und gute Kommunikationsfähigkeit 
 Leitungskompetenz, Teamfähigkeit, Diskretion, Loyalität und Flexibilität 

Wie bieten Ihnen: 

 eine unbefristete Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten 
 Vergütung nach dem TVöD (vorbehaltlich einer Stellenbewertung: EG 10, EG 11)  
 vielfältiges, interessantes Aufgabengebiet 
 angenehmes Arbeitsumfeld und nettes Mitarbeiterteam 
 Förderung Ihrer Weiterbildung 
 Zusatzkrankenversicherung 
 Jobrad 

Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Fortbildungsnachweise) richten Sie bitte schriftlich an die 
Gemeinde Hausen im Wiesental, Personalabteilung, Bahnhofstraße 9, 79688 Hausen im Wiesental  
oder elektronisch an mhehl@hausen-im-wiesental.de.  

Ihre Fragen zur ausgeschriebenen Stelle 
beantwortet Ihnen gerne unsere 
Hauptamtsleitung, Frau Andrea Kiefer 
(Tel.-Nr. 07622/6873-20; E-Mail: 
akiefer@hausen-im-wiesental.de). 
 

Informationen der Gemeindeeinrichtungen
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Vereine berichten
Gönnerkreis FC Hausen i.W.  e.V.    
 
 
 
Gönnerkreis FC Hausen i.W. e.V                                                                                                    
Stefan Schwab. Auf den Dellen 22. 79688 Hausen i.W.                                                      
                                                                                                                                                         
 
                                                                                                   

E i n l a d u n g 
 
zur 27. Generalversammlung des Gönnerkreises FC Hausen i.W. e.V. 
 
Freitag, den 17. März 2023, um 19.30 Uhr, Sportheim FCH  
 
Der Gönnerkreis FC Hausen i.W. e.V., möchte hiermit alle seine Mitglieder  
zur 27. Generalversammlung, am Freitag, den 17. März, um 19.30 Uhr im 
Sportheim herzlich einladen.   
 
Tagesordnung:   1. Begrüßung 

2. Kurzbericht 1. Vorstand 
3. Bericht der Kassierer 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Neuwahlen 
6. Wünsche und Anträge 
7. Verschiedenes 

                           
                     
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Gönnerkreis FC Hausen i.W. e.V. 
Gesamtvorstand 

FC Hausen Vorausschau | kommende Heimspiele

Sonntagswanderung:
Am Nordhang des vorderen Wiesentals
Wann:	 Sonntag, den 05.03.2023
Wanderstrecke:	 Steinen (Bhf.)  -  Hägelberg  

-  Gendarmenweg  -  Rechberg  
-  Hauingen  -  Brombach (Bhf.)

Wanderzeit:	 ca. 2 ¾ Std., bei +235/-255 
Hmtr. und 10,7 km

Abfahrt:	 11:37 Uhr mit S-Bahn am 
Bahnhof Hausen-Raitbach
Wanderführer:	 Ulrich Wagner, Tel. 67 26 23
ACHTUNG:	 Anmeldung erwünscht bis 
Samstag, den 04.03.23 !
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Spruch für den 2. Sonntag der Passionszeit:

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ 
(Römer 5, 8)

Schwere Erinnerungen
„Ich bin froh, wenn ich nicht mehr jeden Tag daran denken muss“, sagen wir, wenn schwere Erinnerungen 
uns plagen. Aber gleichzeitig wissen wir: Ganz los werden wir sie nie. Schwere und sehr traurige 
Erinnerungen können sich immer wieder an die Oberfläche unseres Bewusstseins drängen. Manchmal ganz 
unvermutet. Dann sind wir sehr hilflos.

Es können sehr verschiedene Erfahrungen sein. Der Verlust eines geliebten Angehörigen. Gewalt, die wir 
vielleicht am eigenen Leibe erfahren haben, körperlich oder seelisch. Oder eine Situation, in der wir einen 
schweren Fehler gemacht und vielleicht sogar Schuld auf uns geladen haben. Daran möchten wir nicht 
erinnert werden. Es macht uns schwach. Das Bild von uns selbst wankt. Und wir haben vielleicht unbewusst 
Angst, deswegen in den Augen anderer schlecht da zu stehen und niemals mehr aus dieser Falle 
herauszukommen. 

Andererseits: Es gibt sehr positive Sätze zum Thema Erinnerung: „Erinnerung ist das Geheimnis der 
Erlösung“, heißt es im jüdischen Talmud. Nelson Mandela richtete in Südafrika eine „Wahrheitskommission“ 
ein, weil er wusste, dass nur das Gespräch über traumatische Erinnerungen den Frieden bringen kann. Und 
wir wissen ja auch am eigenen Leib, wie gut es manchmal tut, einfach weinen zu können.

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“, heißt
es im Römernbrief. Statt „waren“ müsste es ja eigentlich „sind“ heißen – denn viel geändert hat sich seit Jesu
Zeiten in der Menschheit nicht. „Sünder sein“, nicht vollkommen, nie so gut und stark wie wir eigentlich sein 
wollen, Brechungen und Gebrochenheiten aushalten – auch das ist eine schmerzhafte Erinnerung. Wie gut, 
dass Gott dieser schmerzhaften Erinnerung seine große Liebe voranstellt. Sie will und kann uns helfen, mit 
schmerzhaften Erinnerungen leben zu lernen.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage – Ihre Pfarrerin Ulrike Krumm

Gottesdienste – Zeit für Begegnung

Sonntag, 05. März 2023 10:00 Uhr Familiengottesdienst in Hausen mit Taufen (Diakonin Rebekka Tetzlaff); den 
Gottesdienst feiern wir in der Kirche.
Anschließend sind alle zum Kirchenkaffee herzlich eingeladen!

Sonntag, 12. März 2023 10:00 Uhr Gottesdienst in Hausen (Prädikantin Antje Böttcher) mit Abendmahlsfeier; 
den Gottesdienst feiern wir im Gemeindesaal.

Sonntag, 19. März 2023 10:00 Uhr Gottesdienst in Hausen (Prädikant Thomas Schell); 
den Gottesdienst feiern wir im Gemeindesaal.

Die Audiogottesdienste von Pfarrerin Ulrike Krumm finden Sie unter www.eki-fahrnau-gersbach.de/audio.

Kirche offen zum Gebet
Die Evangelische Kirche in Hausen ist täglich zwischen 10-18 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

Gottesdienste im „Haus an der Wiese“
Am Donnerstag, 2. März, 16 Uhr wird zum ersten Mal ein kleiner Gottesdienst im Seniorenheim „An der Wiese“ für 

Vereine berichten

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Bewohner*innen, aber auch Besucher*innen gefeiert. Die Gottesdienste sollen auf ökumenischer Basis zukünftig 
wöchentlich stattfinden. Herzliche Einladung! 

Weltgebetstag
Der Ökumenische Weltgebetstag wird am 3. März 2023 um 17 Uhr, in der katholischen Kirche gefeiert. Christinnen aus 
Taiwan haben ihn vorbereitet und erzählen von ihrem Leben. Sie sind herzlich eingeladen!

Krabbelgruppe
Am Freitag, den 3. März startet im Gemeindehaus die Krabbelgruppe wieder! Sind Sie interessiert? Das würde uns 
freuen! Kontakt: Frau Manuela Kosch, Tel. 69 75 884

Jubiläumskonfirmation
Am Sonntag, 11. Juni, um 10 Uhr feiern wir in Hausen die diesjährige Jubiläumskonfirmation. Eine Gruppe von 
„Goldenen“ und eine Gruppe von „Gnaden“-Konfirmanden hat sich schon zusammengefunden und im Pfarrbüro 
gemeldet. Wenn noch „Diamantene“ (60 Jahre) oder „Eiserne“(65 Jahre) Konfirmanden mitfeiern möchten, können sie 
sich sehr gerne bei Frau Wetzel oder bei Frau Krumm melden. 

Gruppen und Angebote

Montag, 06.03.2023
14-17 Uhr Einzelgespräche für seelisch belastete und erkrankte Menschen und ihre Angehörige

mit Herrn Berthold Bausch: Tel. 0151-67729 792; Fax: 07622-667920; Email: 
berthold.bausch@freenet.de

Die persönlichen Beratungsgespräche finden im Ev. Gemeindehaus von 14 bis 17 Uhr statt. 
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch an.

Dienstag, 07.03.2023 
18.30 Uhr Probe des Evangelischen Singkreises. Kontakt: Frau Ellen Krebs, Tel. 07622 - 5866.

Mittwoch, 08.03.2023
10:00 Uhr Bibelkreis im Gemeindehaus. 

Kontakt Frau Ketterer, Tel. 6677 843 und Frau Heneka, Tel. 90 35 181

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Freitag 9:30 bis 12:30 Uhr Dienstag 15-16.30 Uhr 

Ev. Pfarramt, Hebelstraße 17a / Telefon: 07622 - 2548 / E-Mail-Adresse: hausen@kbz.ekiba.de
Zuständig für die vakante Pfarrstelle ist Frau Pfarrerin Ulrike Krumm aus Fahrnau. Sie ist erreichbar per 
E-Mail unter Ulrike.Krumm@kbz.ekiba.de und per Telefon unter 07622-67 22 663 bzw. 0151 68 121 849. 
Diakonin Rebekka Tetzlaff erreichen Sie unter Rebekka.Tetzlaff@kbz.ekiba.de, Telefon 0162 4569 616.
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den Gottesdienst feiern wir im Gemeindesaal.
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den Gottesdienst feiern wir im Gemeindesaal.
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Gottesdienste im „Haus an der Wiese“
Am Donnerstag, 2. März, 16 Uhr wird zum ersten Mal ein kleiner Gottesdienst im Seniorenheim „An der Wiese“ für 

Altennachmittag
Der nächste Altennachmittag findet am 9. März 202 um 14.30h im Evangelischen Gemeindehaus statt.
Zu Gast sind die "Singenden Winzer" aus Ihringen. Sie werden das zu zweit gestalten mit Liedern, Erzählungen und mit 
viel Spaß.
Eingeladen sind Senioren aus Hausen, Raitbach, Schweigmatt und Sattelhof. Gäste sind gerne´willkommen.
Auf einen Schönen Nachmittag mit gutem Besuch freut sich
Ihr Mitarbeiterteam

Kirchliche Nachrichten
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Kirchliche Nachrichten

Senioren-Besuchsdienst Hausen
Für unseren ehrenamtlichen Senioren-Besuchsdienst suchen wir Menschen, die Freude im Umgang 
und Gespräch mit betagten Menschen haben. Anlässlich ihres Geburtstages besuchen wir Senioren in 
unserer Pfarrgemeinde im Bereich Hausen / Kleines Wiesental. Wer Interesse an dieser wertvollen und 
bereichernden Tätigkeit hat, kann sich gerne im Pfarrbüro Hausen melden. Kontakt: Telefon 07622-3438 
oder unter pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de

Samstag, 04. März 2023
Hausen 18:30 Uhr Pfarrheim, Eucharistiefeier zum Sonntag anschließend 

Kirchenkaffee / Pfr. Michael Latzel
 
Sonntag, 05. März 2023   2. Fastensonntag
Schopfheim 10:00 Uhr Eucharistiefeier anschließend Angebot zum Erwerb von Waren 

aus fairem Handel / Pfr. Michael Latzel
 
Montag, 06. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 07. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 08. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Tegernau 18:30 Uhr Eucharistiefeier / Pfr. Michael Latzel
 
Donnerstag, 09. März 2023
Hausen 17:00 Uhr Wortgottesdienst im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung 

"Gottes Wort, das stärkt" / Pfarrer Michael Latzel/Team
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 10. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Samstag, 11. März 2023
Schopfheim 18:30 Uhr Gemeindehaus, Eucharistiefeier zum Sonntag / Pfr. Michael 

Latzel, Diakon Andreas Leimpek-Mohler
 
Sonntag, 12. März 2023   3. Fastensonntag
Höllstein 10:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor St. Maria; 

anschließend Kirchenkaffee / Pfr. Michael Latzel, Diakon 
Andreas Leimpek-Mohler

Hauskommunion in der Seelsorgeeinheit
Für manche Gemeindemitglieder ist es nicht möglich zur Kirche zu gehen und einen Gottesdienst zu
besuchen. Die Gottesdienste im Fernsehen erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei ist es aber nicht
möglich die Kommunion zu empfangen. Deshalb gibt es das Angebot der Hauskommunion.

Wenn Sie möchten, dass wir Sie besuchen, um mit Ihnen zu beten und Ihnen die heilige Kommunion
zu bringen, dann melden Sie sich entweder im Pfarrbüro Höllstein unter Tel. 07627/1432, im Pfarrbüro
Schopfheim  unter  07622/2024  oder  im  Pfarrbüro  Hausen  unter  07622/3438.  Wir  nehmen  dann
Kontakt mit Ihnen auf und vereinbaren einen Besuchstermin bei Ihnen zuhause. 

Ihr Hauskommunion-Team

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de. 
Das Pfarrbüro bleibt vom 13. – 26. März geschlossen.

Samstag, 04. März 2023
Hausen 18:30 Uhr Pfarrheim, Eucharistiefeier zum Sonntag anschließend 

Kirchenkaffee / Pfr. Michael Latzel
 
Sonntag, 05. März 2023   2. Fastensonntag
Schopfheim 10:00 Uhr Eucharistiefeier anschließend Angebot zum Erwerb von Waren 

aus fairem Handel / Pfr. Michael Latzel
 
Montag, 06. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 07. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 08. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Tegernau 18:30 Uhr Eucharistiefeier / Pfr. Michael Latzel
 
Donnerstag, 09. März 2023
Hausen 17:00 Uhr Wortgottesdienst im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung 

"Gottes Wort, das stärkt" / Pfarrer Michael Latzel/Team
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Freitag, 10. März 2023
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Samstag, 11. März 2023
Schopfheim 18:30 Uhr Gemeindehaus, Eucharistiefeier zum Sonntag / Pfr. Michael 

Latzel, Diakon Andreas Leimpek-Mohler
 
Sonntag, 12. März 2023   3. Fastensonntag
Höllstein 10:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor St. Maria; 

anschließend Kirchenkaffee / Pfr. Michael Latzel, Diakon 
Andreas Leimpek-Mohler

Hauskommunion in der Seelsorgeeinheit
Für manche Gemeindemitglieder ist es nicht möglich zur Kirche zu gehen und einen Gottesdienst zu
besuchen. Die Gottesdienste im Fernsehen erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei ist es aber nicht
möglich die Kommunion zu empfangen. Deshalb gibt es das Angebot der Hauskommunion.

Wenn Sie möchten, dass wir Sie besuchen, um mit Ihnen zu beten und Ihnen die heilige Kommunion
zu bringen, dann melden Sie sich entweder im Pfarrbüro Höllstein unter Tel. 07627/1432, im Pfarrbüro
Schopfheim  unter  07622/2024  oder  im  Pfarrbüro  Hausen  unter  07622/3438.  Wir  nehmen  dann
Kontakt mit Ihnen auf und vereinbaren einen Besuchstermin bei Ihnen zuhause. 

Ihr Hauskommunion-Team

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de. 
Das Pfarrbüro bleibt vom 13. – 26. März geschlossen.

Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Sonstiges Wissenswertes
Mit einem Verkaufswagen durchs Wiesental: Gegen Armut und 

Lebensmittelverschwendung!

Seit dem 28. Februar können KundInnen der Tafel Schopfheim in Todtnau, Schönau, Zell im Wiesental und Hausen 

einkaufen

Die Arbeit der Tafeln steht dafür Lebensmittel zu retten und Menschen mit einem geringen Einkommen zu helfen. Die 
Preise entsprechen 10-20% des ursprünglichen Warenwertes im Supermarkt, trotzdem handelt es sich um einwandfreie 
Lebensmittel. Um das Angebot der Tafel für viele Menschen zugänglicher zu machen und die Versorgung im ländlichen 
Raum zu verbessern, wird das DOTAmobil schon bald Hausen, Zell im Wiesental, Schönau und Todtnau anfahren. Die 
genauen Verkaufsorte und -zeiten finden Sie unter den Kontaktdaten. 

Angesichts der steigenden Preise in den Supermärkten reicht das Einkommen vieler Haushalte nicht mehr für die 
Grundversorgung mit Lebensmitteln aus. Wenn auch Sie mit einem niedrigen Einkommen leben, sind Sie herzlich 
eingeladen das Angebot des DOTAMobils zu nutzen. Wir freuen uns auf Sie!

Einkaufen können alle Personen, deren monatliches Gesamteinkommen unter 1.300 Euro liegt. Für 
Haushaltsgemeinschaften erhöht sich die Einkommensgrenze für jede erwachsene Person und Kinder ab 15 Jahren um 
weitere 600 Euro und für jedes Kind bis 14 Jahre um 500 Euro.

Das DOTAmobil ist ein Verkaufswagen, wie Sie ihn vom Wochenmarkt kennen. Der Verkaufswagen wird in Schopfheim mit 
Ware aus dem Tafelladen beladen und ermöglicht, seit dem 28. Februar 2023 einkaufsberechtigten Personen in Hausen, 

Zell im Wiesental, Schönau und Todtnau den Einkauf direkt vor Ort. 

Eine Einkaufsberechtigung können Sie direkt am Verkaufswagen, bei der jeweiligen Ortsverwaltung, oder anderen 
gemeinwohlorientierten Stellen beantragen.

Kontaktdaten:: Öffnungszeiten Tafel Schopfheim, Hauptstraße 11:

Montag 13:00 – 15:00 Uhr Mittwoch 12:00 – 14:00 Uhr

Freitag 12:00 – 14:00 Uhr

Ausgabeorte und -zeiten der Außenstellen: Jeden Dienstag in:

 Todtnau, beim Bauhof vorbei 
(von der B317) auf der linken Seite: 11:30 – 12:15 Uhr

 Schönau, am ZG-Raiffeisenmarkt: 12:30 – 13:15 Uhr

 Zell im Wiesental, vor dem Rathaus: 13:45 – 14:05 Uhr

 Hausen, hinter dem Rathaus: 14:15 – 14:35 Uhr 

 Antragszeiten Tafelausweis beim Tafelladen in Schopfheim:
Montag 13:00 – 14:00 Uhr
Die Beantragung eines Tafelausweises ist auch direkt beim DOTAmobil möglich.

Wer sich gerne ehrenamtlich in der Tafel Schopfheim engagieren möchte (Ladenteam, Fahrerteam oder DOTAmobil) kann 
sich direkt bei der Tafel Schopfheim oder der Diakonie melden:

Tafel Schopfheim, Hauptstraße 11, 79650 Schopfheim, Telefon 07622 684 78 77, 
E-Mail: info@tafel-schopfheim.de

Diakonisches Werk im Landkreis Lörrach, Hauptstraße 94, 79650 Schopfheim, 
Telefon 07622 69 75 96 0, E-Mail: info@diakonie-loerrach.de

Warenspenden können zu den Öffnungszeiten in der Tafel abgegeben werden. Geldspenden können auf folgende 
Spendenkonten überwiesen werden:

Spenden: Förderverein Tafel Schopfheim

Volksbank Dreiländereck Sparkasse Wiesental
IBAN: DE07 6839 0000 0006 6657 05 IBAN: DE 90 6835 1557 0003 0393 85 I
BIC: SOLADES1SFH BIC: SOLADES1SFH

Weiter Informationen gibt es auf der Homepage des Diakonischen Werks im Landkreis: https://www.diakonie-
loerrach.de/familie_und_leben/tafel-schopfheim/
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Machen Sie sich bereit 
für Team MAHLE!
Kommen Sie schneller und  
weiter voran! #StrongerTogether

Gemeinsam bewegen wir die Welt. Als international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie  

entwickeln wir mit Leidenschaft innovative Lösungen für die klimaneutrale Mobilität von morgen. Werden Sie Teil unseres  

MAHLE Teams! #StrongerTogether

Wir suchen für unseren Standort in Zell im Wiesental:

 Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) Customer Service

 Maschineneinrichter (m/w/d) 

 Maschinenbediener (m/w/d) 

 Qualitätsingenieur (m/w/d) 

Zusätzlich zur Ihrer Tätigkeit in einem großartigen Team bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Spannende Aufgaben und individuelle Unterstützung für Ihre Karriere warten auf Sie. Bewerben Sie sich jetzt!

Ihr direkter Kontakt: Vanessa Bianchi, Telefon +49 7625 132-37126, vanessa.bianchi@mahle.com

  Entwickl. Ingenieur (m/w/d) Funktionskeram. Komponenten

  Betriebselektriker (m/w/d) 

  Prozesstechniker (m/w/d) Schleifen

  Fertigungssteuerer (m/w/d) 

jobs.mahle.com


